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Revue Suisse d'éducation

Organe de l'enseignement et de l'éducation publics et privés en Suisse

Organe officiel de la société Suisse en faveur des arrières et de l'association Suisse

des écoles de plein air

Schweizer

Erziehungs-Rundschau
Organ für das öffentliche und private Bildungswesen der Schweiz

63. Jahrgang der Schweizerischen Pädagogischen Zeitschrift, 47. Jahrgang der «Schulreform»
Offizielles Organ der Schweizerischen Hilfsgesellschaft für Geistesschwache

sowie der Vereinigung Schweizerischer Freiluftschulen
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INHALT / SOMMAIRE

Eugen Schkölziger: Soll Linkshändigkeit berücksichtigt werden?

P. Doebeli, Reinach: Schweizerische Berufsberatertagung in Solothurn

Aus dem Wirken der Privatschulen

Schweizer Umschau / Allgemeine Umschau

Schulfunksendungen / Bücherbesprechung

Schweizerische Hilfsgesellschaft für Geistesschwache

8

Herausgegeben von Dr. K. Gademann, St.Gallen, in Verbindung mit Dr. W. v. Gonzenbach, Prof. der ETH., Zürich;
Universitäts-Prof. Dr. H. Hanselmann, Zürich; A. Scherrer, Trogen, a. Schulinspektor des Kantons Appenzell A. Rh.

Redaktion: Höhenweg 60, St.Gallen
Redaktion der Rubrik «Schweizerische Hilfsgesellschaft für Geistesschwache»: W. Hübscher, Lenzburg

St.Gallen November 1954 27. Jahrgang Erscheint monatlich

Pestalozzianum

- ZÜRICH —



Schweizer Erziehungs-Rundschau

Die Schweizer Erziehungs-Rundschau («Revue Suisse d'éducation»), herausgegeben unter dem Patronat der Schweizerischen
Zentrale für Verkehrsförderung, Zürich, ist offizielles und obligatorisches Organ des ZentralVerbandes Schweizerischer

Erziehungsinstitute und Privatschulen. Erscheint am 5. jeden Monats.
Der Abonnementspreis beträgt bei direktem Bezug vom Verlag jährlich Fr. 10,—, halbjährlich Fr. 6.—. Bei der Post bestellt

jährlich Fr. 10.50, halbjährlich Fr. 6.50. Ausland bei direktem Bezug durch den Verlag Fr. 15.—.

Redaktionelle Mitteilungen an Dr. K. Gademann, Höhenweg 60, St. Gallen. Abonnenten-Annahme und Mitteilungen
betr. Versand, Probehefte und Adreßänderungen an den Verlag der Schweizer Erziehungs-Rundschau: Künzler, Buchdruk-
kerei A.G., St.Gallen, Felsenstr. 84, Tel. (071) 2.45.44. /nseraten-Verwaltung: Max Kopp, Kreuzstr. 72, Zürich, Tel. 051-91 31 58

RWD Schulmöbel
ein grosser Schritt vorwärts

Patent angem,

Einfacher
in der Handhabung dank

unserer neuen Schrägverstellung
durch Excenter

Hygienischer
dank unserer neuartigen
Konstruktion in Leichtmetall

Formschöner
dank der Übereinstimmung

von Pult- und Stuhlfüssen

REPPISCH WERK AG Dl ETI KON-ZÜ rieh
Giesserei Maschinenfabrik Möbelfabrik

Tel. (051) 91 31 03 Gegr. 1906

Hunziker Söhne Thalwil
Schulmöbelfabrik Q Telephon (051) 92 09 13
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SCHULHEFTE

Farbige Prefjspanhefte, Wachstuchhefte,

Zeichenmappen, Zeichenpapiere, schwarzes

und farbiges Tonzeichenpapier beziehen
Sie vorteilhaft bei

EHRSAM-MüLLER SOHNE & CO.
Zürich 5 Limmatstrafje 34 Tel.(051) 42 36 40

Stellengesuch

Junger Electro-Ingenieur, Diplom EPUL,
deutsch und französisch sprechend, sucht
neuen Wirkungskreis als Lehrer für
Mathematik, Physik, techn. Zeichnen.

Anfragen an Chiffre TS 1010 an die
Inseratenverwaltung

SteUeti-fesuclie>

und

Au&scUwit>wtfye*i

sind bei der

Inseraten-Verwaltung
aufzugeben

Kanton Zürich

Umschulungskurs für Akademiker
auf das Sekundarlehranit

Im Studienjahr 1955/56 gelangt an der Universität Zürich
ein weiterer Umschulungskurs für Akademiker zur Erlangung

des zürcherischen Sekundarlehrerpatentes mit
späterer Wählbarkeit im Kanton Zürich zur Durchführung.
Aufgenommen werden Schweizerbürger mit einem
abgeschlossenen oder kurz vor dem Abschluß stehenden
akademischen Studium sprachlich-historischer oder
mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung. Altersgrenze
30 Jahre (Ausnahmen in besonderen Fällen vorbehalten).
Der Kurs umfaßt eine pädagogisch-didaktische Ausbildung
im Umfange von ca. 20 Wochenstunden und dient im übrigen

der Ergänzung der Ausbildung in den für die
Patentprüfung erforderlichen wissenschaftlichen Fächern.
Bereits bestandene Prüfungen in den beiden Studienrichtungen

können angerechnet werden. Die Teilnehmer
erlangen zwei Jahre nach Bestehen der Patentprüfung unter
den Voraussetzungen von § 8 des Lehrerbildungsgesetzes
die Wählbarkeit.
Anmeldungen sind bis 15. Dezember 1954 unter Beilage
eines handgeschriebenen Lebenslaufes mit Photographie,
einer vollständigen Aufstellung über die bisherige
Ausbildung und allfällige praktische Tätigkeit, des Maturitätszeugnisses,

der Testathefte und Ausweise über bereits
bestandene Prüfungen an die Erziehungsdirektion des Kantons

Zürich, Walchetor, Zürich 1, zu richten.
Zürich, den 20. Oktober 1954.

Die Erziehungsdirektion
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